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 Gute Nachrichten für Arbeitnehmer 

Noch ist das FinG nicht beschlossen ... aber: 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass diese 
Neuregelungen wie geplant per 31.12.2010 
in Kraft treten. 

Die Arbeitnehmer, die nun zum Jahres-
beginn 2011 versicherungsfrei werden, sind 
eine attraktive Klientel! 

Sprechen Sie deshalb schon jetzt gut 
verdienende Angestellte unter Ihren 
Kunden auf die Wechselmöglichkeit 
zur Barmenia an!  
Denken Sie dabei insbesondere an die 
attraktiven, easyflex+-Tarife (Beitrags-
garantie-Urkunde!).

Und: Keine Sorge! Für den Fall, dass die 
Regelung doch nicht in Kraft tritt, werden 
wir die Verträge ohne Wenn und Aber auf-
heben.

Für Aktionen stellen wir Ihnen gern einen 
Muster-Mailingbrief zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und uns 
viele neue privat versicherte Arbeitnehmer 
für die Barmenia!

Mehr Informationen oder die Vorlage 
für den Musterbrief?
Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Maklerbetreuer oder Ihre Makler
direktion.

Ein Beispiel 

Angestellter, 12 Gehälter. Von Januar 
bis August 2010 – Gehalt von jeweils 
3.800 EUR, also Versicherungspflicht. 
Ab September – Monatseinkommen durch 
Gehaltserhöhung auf 4.300 EUR.  
Dieses neue Gehalt liegt – hochgerechnet: 
51.600 EUR – über der JAEG für 2010 
(49.950 EUR).

Nach der geplanten Neuregelung hat er 
damit die Versicherungspflichtgrenze über-
schritten und scheidet zum Ende des Jahres 
2010 aus der Versicherungspflicht aus. 
Mit „alter“ Regelung hätte er mit den 
tatsächlichen Einkommen von 47.600 EUR 
in 2010 noch unter der JAEG gelegen und 
wäre durch die Dreijahresfrist erst in 2014 
aus der Versicherungspflicht ausgeschie-
den!

Noch geltendes Recht Geplantes neues Recht

Personenkreis Wirkung Wechselmöglichkeit Wirkung Wechselmöglichkeit

GKV-versichert – weniger als 
drei Kalenderjahre über JAEG

Versicherungspflicht Zum 01.01. des Folgejahres, 
nachdem die JAEG in drei auf-
einanderfolgenden Kalender-
jahren überschritten wurde

Versicherungspflicht endet zum 
31.12.2010

Zum 01.01.2011

Versicherungspflichtig, Gehalts-
erhöhung mit Einkommen über 

JAEG

Weiterbestehen  
der Versicherungspflicht

Zum 01.01. des Folgejahres, 
nachdem die JAEG in drei auf-
einanderfolgenden Kalender-
jahren überschritten wurde

Eintritt von Versicherungsfreiheit 
zu Beginn des Folgejahres

Mit Beginn des Folgejahres

Versicherungspflichtig, Arbeit-
geberwechsel mit Einkommen 

über JAEG

Weiterbestehen  
der Versicherungspflicht

Zum 01.01. des Folgejahres, 
nachdem die JAEG in drei auf-
einanderfolgenden Kalender-
jahren überschritten wurde

Eintritt von Versicherungsfreiheit 
mit dem Tag des 

Arbeitgeberwechsels

Sofort  
(ohne Kündigungsfrist)

Freiwillig GKV-versicherter 
Selbstständiger nimmt Beschäf-

tigung mit Einkommen über 
JAEG auf

Eintritt von Versicherungspflicht Zum 01.01. des Folgejahres, 
nachdem die JAEG in drei auf-
einanderfolgenden Kalender-
jahren überschritten wurde

Keine Versicherungspflicht Sofort  
(Kündigung der GKV:  

2 Monate zum Monatsende)

Berufsanfänger mit Einkommen 
über JAEG

Eintritt von Versicherungspflicht Zum 01.01. des Folgejahres, 
nachdem die JAEG in drei auf-
einanderfolgenden Kalender-
jahren überschritten wurde

Keine Versicherungspflicht Sofort




